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Änderungen im Preis- und Leistungsverzeichnis für Echtzeitüberweisungen ab 9. Januar 2025 
 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

die Nutzung der Echtzeitüberweisung steht Ihnen bereits seit Anfang 2022 zur Verfügung. Ab dem 9. Januar 2025 

gelten neue gesetzliche Vorgaben der Europäischen Union für Echtzeitüberweisungen.  

 

Schnelle und einheitliche Ausführungsfrist 

Wir führen zukünftig diese sekundenschnelle Echtzeitüberweisung innerhalb von maximal 10 Sekunden statt bisher 

maximal 20 Sekunden aus. 

 

Einheitliche Entgelte 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union beträgt ab dem 9. Januar 2025 das Entgelt für die in 

Euro ausgeführte Echtzeitüberweisung 0,00 Euro statt bisher 1,00 Euro und reduziert sich somit auf die derzeitige 

Entgelthöhe der entsprechenden „Standard“-Überweisungen. Dies betrifft Echtzeitüberweisungen innerhalb der 

Bank oder an einen anderen Zahlungsdienstleister innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR). 

 

Bei Echtzeitüberweisungen handelt es sich um ein europaweites Überweisungsverfahren, das Ihnen rund um die Uhr 

zur Verfügung steht. Überweisungen in Euro werden von Ihrem Girokonto (Zahlungskonto) innerhalb weniger 

Sekunden ausgeführt. Echtzeitüberweisungen können Sie derzeit bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro pro 

Überweisungsauftrag durchführen. 

 

Die „Standard“-Überweisung bleibt weiterhin bestehen 

Sie haben selbstverständlich weiterhin wie gewohnt die Möglichkeit, mit der „Standard“-Überweisung Gelder in Euro 

innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu überweisen. 

 

Wichtig 

Für die Verkürzung der Ausführungsfrist kommt Nummer 1 Absatz 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur 

Anwendung. Danach gilt Ihre Zustimmung zu dieser Änderung als erteilt, wenn Sie uns Ihre Ablehnung nicht vor dem 

9. Januar 2025 anzeigen.  Sie können den jeweiligen von dieser Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag 

(also zum Beispiel den Girokontovertrag) auch kostenfrei und fristlos vor dem 9. Januar 2025 kündigen.  
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Die Entgeltreduzierung ist gesetzlich vorgegeben und ein Angebot zu einem Preiserlass, zu welchem eine 

ausdrückliche Annahme Ihrerseits nicht erforderlich ist. 

 

Haben Sie Fragen zu den neuen Regelungen? Unsere Kolleginnen und Kollegen sind gern für Sie da. Natürlich können 

Sie uns auch unter 09404 9599-0 anrufen. 

 

Freundliche Grüße 

 

Ihre  
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